
13/4155836_8  

Endurance GmbH & Co. KG 
 

Hamburg 
 

Deutschland 
 

Bekanntmachung gemäß §§ 39, 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Wertpa-
piererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") 

 
Die Endurance GmbH & Co. KG, c/o Atlan Family Office GmbH, 22301 Hamburg, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRA 128782 (die "Bieterin"), hat am 1. März 2023 
die Angebotsunterlage für ihr Pflichtangebot (Barangebot) an die Aktionäre der exceet Group SCA, 
17, rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg (die "exceet SCA"), zum Erwerb ihrer stimm-
berechtigten auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien (ISIN LU0472835155 - WKN: 
A0YF5P; ISIN LU2577515112) ("exceet-Aktien") gegen eine Zahlung einer Geldleistung in Höhe 
von EUR 5,83 je exceet-Aktie veröffentlicht (das "Pflichtangebot"). 
Die Frist für die Annahme des Pflichtangebots endet am  
 

29. März 2023, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main), 
 
sofern sie nicht nach den Bestimmungen des WpÜG verlängert wird. 
A. Bis zum 21. März 2023, 18:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) (der "Meldestichtag"), ist das 

Pflichtangebot für insgesamt 63.671 exceet-Aktien angenommen worden. Dies entspricht einem 
Anteil von gerundet 0,18 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der exceet SCA. 

B. Die Bieterin hält unmittelbar 1.474.325 exceet-Aktien (dies entspricht gerundet 4,05 % des 
Grundkapitals und der Stimmrechte der exceet SCA). Zudem gelten die 29.326.799 Gesell-
schaftsanteile ("Gesellschaftsanteile" definiert gemäß Ziffer 1.1/S. 10 der Angebotsunterlage) 
der anderen Gemeinsam Handelnden Gesellschafter ("Gemeinsam Handelnden Gesellschaf-
ter" definiert gemäß Ziffer 4.2/S. 19 der Angebotsunterlage) (dies entspricht gerundet 80,66 % 
des Grundkapitals und der Stimmrechte der exceet SCA) der Bieterin aufgrund gemeinsamen 
Handelns im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. d) in Verbindung mit Abs. 2 des Luxemburgischen 
Übernahmegesetzes als zugerechnet. Daher hält die Bieterin unmittelbar 1.474.325 Gesell-
schaftsanteile (dies entspricht gerundet 4,05 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der 
exceet SCA), ihr gelten 29.326.799 Gesellschaftsanteile (dies entspricht gerundet 80,66 % des 
Grundkapitals und der Stimmrechte der exceet SCA) als zugerechnet, was insgesamt 
30.801.124 Gesellschaftsanteilen entspricht (dies entspricht gerundet 84,71 % des Grundkapi-
tals und der Stimmrechte der exceet SCA).  

C. Die Angaben zu den exceet-Aktien, welche von den in Ziffer 8 der Angebotsunterlage darge-
stellten mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen, die zugleich auch Gemeinsam Han-
delnde Gesellschafter und/oder Weitere Kontrollerwerber ("Weitere Kontrollerwerber" defi-
niert gemäß Ziffer 4.2/S. 18 der Angebotsunterlage) sind, gehalten oder diesen aufgrund ge-
meinsamen Handelns im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. d) in Verbindung mit Abs. 2 des Luxem-
burgischen Übernahmegesetzes als zugerechnet gelten, sind in Ziffer 4.2 der Angebotsunter-
lage dargestellt. 

D. Für die in Anlage 4.2.b der Angebotsunterlage aufgeführten Gesellschaften und Personen au-
ßer den dort genannten Gemeinsam Handelnden Gesellschaftern und Unmittelbaren Kontrol-
lerwerbern ("Unmittelbare Kontrollerwerber" definiert gemäß Ziffer 4.2/S. 18 der Angebots-
unterlage) gilt Folgendes: Diese Gesellschaften und Personen halten unmittelbar keine exceet-
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Aktien, ihnen gelten aber jeweils 30.801.124 Gesellschaftsanteile der Gemeinsam Handelnden 
Gesellschafter aufgrund gemeinsamen Handelns im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. d) in Verbin-
dung mit Abs. 2 des Luxemburgischen Übernahmegesetzes als zugerechnet (dies entspricht 
gerundet 84,71 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der exceet SCA).  

E. Darüber hinaus halten nach den der Bieterin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mittei-
lung zur Verfügung stehenden Informationen weder die Bieterin noch die mit der Bieterin ge-
meinsam handelnden Personen oder deren Tochtergesellschaften zurzeit weitere exceet-Ak-
tien, und ihnen sind auch keine anderen exceet-Aktien gemäß Artikel 2 Abs. 1 lit. d) und Abs. 2 
des Luxemburgischen Übernahmegesetzes zuzurechnen.  

F. Instrumente im Sinne des Artikel 12 Luxemburger Gesetzes über Transparenzpflichten von 
Wertpapieremittenten vom 11. Januar 2008 stehen weder der Bieterin noch nach Kenntnis der 
Bieterin einer mit der Bieterin gemeinsam handelnden Person im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG, 
deren Tochterunternehmen im Sinne des § 2 Abs. 6 WpÜG oder einer gemeinsam handelnden 
Person gemäß Artikel 2 Abs. 2 lit d) in Verbindung mit Abs. 2 des Luxemburgischen Übernah-
megesetzes zu. 

________________________________ 
Die Veröffentlichung steht zur Verfügung 
im Internet unter: www.endurance-offer.com 
im Internet am 22. März 2023 
Hamburg, den 22. März 2023 
 
 

Endurance GmbH & Co. KG 


